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Einführung

Verwendung von bergbaufremden Materialien im Bergbau 
über Tage

Mögliche Vorhaben:
Verwendung in Tagebauen
Verwendung auf Halden
Verwendung in Absetzteichen
Verwendung bei Straßen-, Wege- und Platzbau
Verwendung für Leitungsgräben, Baugruben, 
Hinterfüllungen und Erdbaumaßnahmen
Verwendung für Aufschüttungen zur 
Stabilisierung von Böschungen und Bermen
Andere





Rechtliche Vorgaben

Welche Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften 
regeln die Verwendung von bergbaufremden Materialien im 
Bergbau über Tage?

Wesentliche Grundlage für den Bergbau:

Länderausschusses Bergbau

Technische Regeln
Anforderungen an die Verwertung von bergbaufremden 
Abfällen im Bergbau über Tage



Vom LAB beschlossene Technische Regeln
• gelten als allgemein anerkannte Richtlinien, 
• entfalten keine unmittelbare Rechtswirkung,
• ihre Einführung wird den Bundesländern empfohlen,
• müssen im Hinblick auf die Anwendung im Verwaltungsvollzug von 

den Bundesländern eingeführt werden, die dabei abweichende 
Regelungen treffen können,

• bei Entscheidungen durch die zuständigen Behörden sind 
Abweichungen im Einzelfall möglich, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird und die 
Anforderungen dieser Technischen Regeln im Grundsatz beachtet 
werden. 

Rechtliche Vorgaben



• Ziele der Technischen Regeln:
• einheitlicher Vollzug in den Ländern
• Rechtssicherheit für Antragsteller und Vollzugsbehörden
• Berücksichtigung von Anforderungen zum Schutz der Umwelt, 

insbesondere die Belange der Abfallwirtschaft, des Bodenschutzes 
und des Gewässerschutzes neben bergbaulichen Erfordernissen

• Konkretisierung der  durch Gesetze, Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften bestimmten Vorsorge-
und Schutzmaßnahmen

Rechtliche Vorgaben



Historie:
• 7. Mai 2015:

Der Bund-Länder-Ausschuss Bergbau (LAB) beauftragt den 
Fachausschuss für Bergbau und Umwelt (FAU) die Aktualität der 
Anforderungen an die Verwertung von bergbaufremden Abfällen im 
Bergbau über Tage - Technische Regeln, Stand 30. März 2004, zu 
überprüfen und erforderlichenfalls Vorschläge für deren redaktionelle 
Anpassung zu machen. 
• Der FAU überarbeitet die Technischen Regeln mit Beteiligung der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaften Bodenschutz (LABO), Abfall 
(LAGA) und Wasser (LAWA) sowie des Bundesumweltministeriums 
(BMUB) und des Umweltbundesamtes (UBA).

Rechtliche Vorgaben



Historie:
• 19.März 2018:

Erlass des NMU an das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim:
Anwendung der aktuellen Entwurfsfassung der TR Bergbau bei der 
Abdeckung Kalirückstandshalde "Niedersachsen" in Wathlingen

• 10. November 2020:
Der LAB beschließt den Ländern zu empfehlen, die überarbeiteten Regeln 
einzuführen.

• 08. November 2022:
LAB-Beschluss:
Der FAU erhält den Auftrag, die „Anforderungen an die Verwertung 
von bergbaufremden Abfällen im Bergbau über Tage, Technische 
Regeln“ aufgrund des anstehenden Inkrafttretens der 
Mantelvorordnung (am 01.08.2023) zu aktualisieren.

• Aktuell befindet sich diese Aktualisierung in der Bearbeitung.

Rechtliche Vorgaben



Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen 
Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke 
(Ersatzbaustoffverordnung-ErsatzbaustoffV)

§ 1 Anwendungsbereich:
(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht für

1. Bodenschätze, wie Minerale, Steine, Kiese, Sande und Tone, die in Trocken- oder Nassabgrabungen, 
Tagebauen oder Brüchen gewonnen werden,

2. die Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe im Sinne des § 2 Nummer 1
…
d) auf Halden oder in Absetzteichen des Bergbaus,
e) in bergbaulichen Hohlräumen gemäß der Versatzverordnung,
…

3. die Zwischen- oder Umlagerung mineralischer Ersatzbaustoffe im Sinne des § 2 Nummer 1
…
b) im Tagebau unter vergleichbaren Bodenverhältnissen und geologischen und hydrogeologischen 
Bedingungen,
…

Rechtliche Vorgaben



Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

§ 1 Anwendungsbereich:
(2) Diese Verordnung gilt nicht für

1. den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke, soweit dieser nach 
Maßgabe der Ersatzbaustoffverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598) erfolgt,
…

3. das Auf- oder Einbringen von Materialien unterhalb oder außerhalb einer 
durchwurzelbaren Bodenschicht auf Halden oder in Absetzteichen des Bergbaus sowie 
die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht auf Halden des Kalibergbaus, 
soweit auf der Halde nicht eine regelmäßige Nutzung durch Park- und Freizeitanlagen 
geplant ist,

4. das Einbringen von Materialien in bergbauliche Hohlräume gemäß der Versatzverordnung,
…

Rechtliche Vorgaben



Wesentliche Inhalte:
• Streichung der Regelungen für die Braunkohle, da die neue Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) hier Regelungen bis zur 
wassergesättigten Zone trifft. Bei Verwertungen innerhalb der 
grundwassergesättigten Zone entscheiden die Behörden regelmäßig im 
Einzelfall. 

• Das gleiche gilt für Absetzteiche des Steinkohlenbergbaus.
• Zu einer möglichen Streichung der Regelungen für Steinkohlehalden hat sich 

kein einheitliches Bild ergeben. Zwar ist die Steinkohlenförderung seit einigen 
Jahren eingestellt, auf einigen Halden laufen jedoch noch Restarbeiten.

• Für die Verwertung auf Salzhalden sind die Technischen Regeln nach wie vor 
wichtig, da die Maßnahmen noch mehrere Jahrzehnte laufen dürften. Die 
Schwerpunkte liegen dabei in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen.

Aktualisierung der Technischen Regeln



Kontakt zu LAGA, LABO und LAWA:

• LAGA:
• Vorschlag für die Verwertung grundsätzlich die Regelungen der LAGA M 20 beizubehalten. 

Diese haben sich über viele Jahre bewährt. 
• Für die bislang zugelassenen Abfallarten soll auch eine Verwertung nach der 

Ersatzbaustoffverordnung möglich sein.
• LABO:

• Abstimmung der aufgrund des neuen Bodenschutzrechts erforderlichen Änderungen der 
Technischen Regeln.

• LAWA:
• Ist über die Aktualisierung der Technischen Regeln informiert und unterstützt die 

Aktualisierung bei Bedarf.

Aktualisierung der Technischen Regeln



Die Technischen Regeln „Anforderungen an die Verwertung von bergbaufremden Abfällen über Tage“ sind in 
ihren Kernregelungen an die „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen -
Technische Regeln“ der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA-Mitteilung 20, Stand (06.11.2003) angelehnt.

Frage: 
Erscheinen Anpassungen des LAB-Regelwerkes an das fachliche Konzept der ErsatzbaustoffV geboten?

• Abdeckbauwerke und sonstige bauliche Maßnahmen können überwiegend nicht sinnvoll mit den 
Einbauweisen nach der ErsatzbaustoffV verglichen oder gleichgesetzt werden.

• Für die Bauweisen stellen die an die LAGA M 20 angelehnten Verwertungsklassen und Zuordnungswerte 
stellen einen geeigneten Maßstab dar, um die geforderte Schadlosigkeit der Verwertung zu beurteilen.

• Die diesbezüglichen Vorgaben und Kriterien wurden deshalb beibehalten.
• Es lassen sich aber bei den in der ErsatzbaustoffV definierten mineralischen Ersatzbaustoffen solche 

identifizieren, die sich in die durch die Verwertungsklassen dieser Technischen Regeln gebildete 
Systematik unmittelbar als für die jeweilige Verwertungsklasse geeignete Materialien einordnen lassen.

Für diese Materialien nimmt die vorliegende Fortschreibung alternativ die Materialklassen der 
ErsatzbaustoffV in Bezug, um die Schadlosigkeit gemäß § 7 KrWG für den Einsatz im Bergbau über Tage 
nachzuweisen.

Aktualisierung der Technischen Regeln



Geltungsbereich:

Die technischen Regeln gelten für 
• das Auf- oder Einbringen von Materialien unterhalb oder außerhalb einer 

durchwurzelbaren Bodenschicht 
• auf Halden oder in Absetzteichen des Bergbaus sowie 
• die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht auf Halden des Kalibergbaus, 

soweit auf der Halde nicht eine regelmäßige Nutzung durch Park- und Freizeitanlagen 
geplant ist. 

Es dient damit der Bewertung der Schadlosigkeit bei der Verwertung von bergbaufremden 
Abfällen 
- auf Salzhalden und, 
- auf Bergehalden und Absetzteichen des Steinkohlenbergbaus 
im Rahmen des bergrechtlichen Betriebsplanverfahrens unter Beachtung des Abfall-, 
Bodenschutz- und Wasserrechts.

Aktualisierung der Technischen Regeln



Inhalt:

Die Technischen Regeln bestehen aus zwei Teilen: 
- 1  Allgemeiner Teil 
- 2  Anforderungen an die Verwertungsbereiche im Bergbau über Tage 

Der Allgemeine Teil beschreibt die übergreifenden 
Verwertungsgrundsätze und Rahmenbedingungen. 
Im zweiten Teil wird auf die Verwertungsbereiche Salzhalden sowie 
Bergehalden und Absetzteiche des Steinkohlenbergbaus eingegangen.

Aktualisierung der Technischen Regeln



Prüfung der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung:

1. Prüfschritt: Bewertung der Erforderlichkeit der Maßnahme
2. Prüfschritt: Bewertung der funktionalen Eignung des Abfalls
3. Prüfschritt: Bewertung der Schadlosigkeit des Abfalls 

(wesentliche Bewertungsgrundlagen: Abfall-, Bodenschutz- und 
Wasserrecht)

Aktualisierung der Technischen Regeln





Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß ErsatzbaustoffV: 
Verwertungsklasse 0
• Bodenmaterial der Klasse 0 (BM-0) 
• Baggergut der Klasse 0 (BG-0)
• Bodenmaterial der Klasse 0* (BM-0*)
• Baggergut der Klasse 0* (BG-0*)
Verwertungsklasse 1
• Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
• Bodenmaterial der Klassen F0* und F1 (BM-F0*, BM-F1)
• Baggergut der Klassen F0* und F1 (BG-F0*, BG-F1)
• Gleisschotter der Klassen 0 und 1 (GS-0, GS-1)
Verwertungsklasse 2
• Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2) 
• Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2) 
• Baggergut der Klasse F2 (BG-F2) 
• Gleisschotter der Klassen 2 (GS-2)

Aktualisierung der Technischen Regeln







Verwendung von bergbaufremden Materialien im Bergbau 
über Tage

Mögliche Vorhaben:

Rechtliche Vorgaben

Verwendung in Tagebauen BBodSchV
Verwendung auf Halden Technische Regeln LAB
Verwendung in Absetzteichen Technische Regeln LAB
Verwendung bei Straßen-, Wege- und Platzbau ErsatzbaustoffV
Verwendung für Leitungsgräben, Baugruben, 
Hinterfüllungen und Erdbaumaßnahmen

ErsatzbaustoffV

Verwendung für Aufschüttungen zur 
Stabilisierung von Böschungen und Bermen

ErsatzbaustoffV

Andere



Praxis

Verwendung von bergbaufremden Materialien im Bergbau über Tage 
in Niedersachsen (Beispiele)
• Beendete Verwendung von bergbaufremden Materialien 

• Schiefermühle Rammelsberg bei Goslar
Der Standort, ein 1988 stillgelegter Schiefertagebau, befindet sich unmittelbar 
südöstlich von Goslar innerhalb des Betriebsgeländes des ehemaligen 
Erzbergwerkes Rammelsberg am abgeflachten Nordwesthang des Rammelsberges. 
Im Rahmen der Wiedernutzbarmachung des ehemals für die 
Versatzmaterialgewinnung betriebenen Schiefertagebaus “Schiefermühle” hat die 
Bergbau Goslar GmbH die Verwertung von mineralischen Abfällen bis 2020 
durchgeführt.

• Kalihalde Friedrichshall in Sehnde
K+S Baustoffrecycling hat von 1994 bis 2002 die Halde Friedrichshall mit Boden und 
Bauschutt abgedeckt. In den über 25 Jahren wurden für die Rekultivierung der Halde 
11,5 Millionen Tonnen Boden und 2,5 Millionen Tonnen Bauschutt angenommen, 
aufbereitet und für Abdeckung und Begrünung verwertet.





Praxis

Verwendung von bergbaufremden Materialien im Bergbau über Tage 
in Niedersachsen
• Seitens der Unternehmen wird grundsätzlich die Nutzung von Ersatzbaustoffen oder 

Gemischen nicht ausgeschlossen, sofern dies wirtschaftlich vernünftig ist und künftig 
den Anforderungen der ErsatzbaustoffV genügt.

• Halde Sigmundshall in Wunstorf – laufende Abdeckung im Dünnschichtverfahren
• Halde Niedersachsen in Wathlingen

• Rahmenbetriebsplan / Planfeststellung vom 20.02.2023 liegt vor;
• Gegen die Planfeststellung wurde geklagt;
• Sofortvollzug ist angeordnet; 
• über Eilantrag zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist noch 

nicht entschieden  
• Hauptbetriebsplanantrag ist zugelassen
• diverse Sonderbetriebspläne sind erforderlich

• Halde Ronnenberg
• Obligatorischer Rahmenbetriebsplan angekündigt



Kalihalde Sigmundshall in Wunstorf
(Laufende Abdeckung und Begrünung)

2022



Kalihalde Niedersachsen in Wathlingen





Haldenabdeckung

- Verringerung des Anfalls von Haldenwasser

- Verwertung von Bodenaushub und Bauschutt



Planfeststellung - TR Bergbau

Aus den Nebenbestimmungen:

6.4. TR Bergbau

6.4.1.1. Anwendung der TR Bergbau

Soweit nachstehend nichts Anderes bestimmt ist, sind die Technische Regeln „Anforderungen 
an die Verwertung von bergbaufremden Abfällen im Bergbau über Tage“ – TR Bergbau – des 
Länderausschusses Bergbau in der jeweils aktuellen Fassung anzuwenden (vgl. TR Bergbau 
2020).

Hinweis:
In der TR Bergbau 2020 wird bereits darauf hingewiesen, dass eine Fortschreibung der TR 
Bergbau nach Inkrafttreten der Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz 
erforderlich wird (TR Bergbau 2020, S. 1).







 Vielfache Möglichkeiten zur Verwendung von bergbaufremden Materialien 
(= Verwertung von Abfällen) im Bergbau.

 Derzeit in der Aktualisierung aufgrund der Mantelverordnung:
Technische Regeln des Länderausschusses Bergbau:
Anforderungen an die Verwertung von bergbaufremden Abfällen im Bergbau.
Regelungsinhalt: Salzhalden sowie Bergehalden und Absetzteiche des 
Steinkohlenbergbaus, da Halden und Absetzteiche des Bergbau vom Anwendungsbereich 
der Ersatzbaustoffverordnung ausgeschlossen sind.

 Weitere Vorschriften wie die Ersatzbaustoffverordnung oder die BBodSchV sind 
entsprechend ihres Anwendungsbereiches umzusetzen.

 Aktuelle Anwendungsfälle: Salzhalden.
 Die Aktualisierung der Technischen Regeln bleibt abzuwarten.
 Herausforderung: Öffentlichkeitsarbeit bei behördlichen Entscheidungen

Zusammenfassung und Ausblick




